
Vorwort des Verlags

Die im Jahr 2009 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention konkre-
tisiert im Artikel 24 die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Bereich
Bildung.

Um einschätzen zu können, wo wir heute – über 15 Jahre später – stehen, kann es
nicht schaden, diesen Artikel zu rekapitulieren. Daraus wird schnell ersichtlich,
wie wenig davon jenseits frommer Schlagworte in der Realität angekommen und
wie wichtig die praktische Arbeit nichtstaatlicher Institutionen und Personen
ist. Wir sehen es als unsere essentielle Aufgabe an, auch als Verlag Erkennt-
nisse und Hilfestellungen zu verbreiten und unseren Teil für eine bessere Welt
beizutragen.

Berlin, im April 2024 Volker Thurner, Leiter des Verlags

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention

Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf
der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten
die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen
und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Wür-
de und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu
bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grund-
freiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabun-
gen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen
Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
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c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer
freien Gesellschaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher,
dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung
vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und
dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung
vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht
oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen wer-
den;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der
Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen,
hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen
und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen
getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bil-
dungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um
ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integrati-
on wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen
in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale
Entwicklung gestattet, angeboten werden.

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebens-
praktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um
ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mit-
glieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen
die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift,
ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der
Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitäts-
fertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit
Behinderungen und das Mentoring;

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förde-
rung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Men-
schen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kom-
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munikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die
für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Um-
feld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale
Entwicklung gestattet.

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Ver-
tragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften,
einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache
oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräf-
ten sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des
Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusst-
seins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender
und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation so-
wie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von
Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen
ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu
allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbil-
dung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die
Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen ange-
messene Vorkehrungen getroffen werden.
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